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WOHIN MIT DEN ABFÄLLEN IN DER GEMEINDE NUNNINGEN? 
 

Umweltschutz- und Werkkommission (Ausgabe Juni 2008)  
 

 WAS WOHIN WANN WIE BEMERKUNGEN 
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Organische Haus- und Küchenabfälle (Rüstabfälle 
aller Art) 
 

 
 

Kompost-
sammelhaufen 

im Garten 

Permanent Kompostgitter/-Tonne, 
Kompostwalm oder 
Sackkompostierung 

Das Kompostieren im Garten ist die 
umweltfreundlichste und billigste Art der 
Abfallbeseitigung.  
Für Nicht-Gartenbesitzer: Haben sie einen 
Nachbarn oder Bekannten mit Garten? 
Vielleicht ist er gerne bereit, auch Ihre Abfälle 
zu kompostieren. 

Gartenabfälle; Stauden, Gras- und 
Rasenschnitt/Laub, Baum- Strauch- und 
Heckenschnitt, Unkräuter, Äste bis 5 cm Ø u. 1 m 
Länge 

In der Vegetations- 
periode 

Kompostwalm, Kompostgitter/-
Tonne oder Sackkompostierung 
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Altglas  
 
 
 
 
 

Werkhof 
Grellingerstrasse

 

 
 
 
 
 
 

Werktags  von 
08.00 - 19.00 Uhr 

 

Ohne Verschlüsse. Getrennt nach 
Farben: grün, braun u. weiss. Kein 
Fenster-, Matt- u. Opalglas. Keinen 
Ton und kein Porzellan 

Wir bitten Sie, die Benützungszeiten 
einzuhalten. 

Aluminium  Frei von Verunreinigungen, keine 
plastik- oder papierbeschichteten 
Folien 

Nur nichtmagnetisches Material. Nur Dosen, 
Tuben, Getränke- und Spraydosen. 

Altöl aus Haushaltungen (Mengen bis 5 Liter).  
Grössere Mengen sind direkt und auf eigene 
Rechnung zu entsorgen. 

Gesondert nach Speise- und 
Maschinenöl 

Öl darf nicht in die Kanalisation gelangen oder 
im Boden versickern, sonder Öl muss bei der 
Sammelstelle abgegeben werden. 

Konservendosen aus Weissblech Dosen gereinigt und Etiketten 
entfernt 

Nur magnetisches Material. Bevor Dose in den 
Container geworfen wird, Magnettest 
durchführen.  

Altmetall 2 x jährlich 
Bitte Termine im 
Dorfblatt beachten. 

 Nur Gegenstände aus Metall in handliche Teile 
zerlegt. Die Metallteile müssen von Holz, 
Gummi und anderen Materialien befreit sein.  

Textilien Werkhof / Engi    
Grüngut Grüngutmulden 

Barrenschopf 
März - November  Mit Abholmöglichkeit von Kompost 

Tierkadaver 
 
 

Notschlachtlokal 
in Büsserach, 

Industriestrasse 

Montag - Samstag 
durchgehend geöffnet 

 Das Verbrennen und Vergraben von 
Tierkadavern ist verboten! 
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Anorganischer Hauskehricht / Kleinsperrgut  
 
 
 

Haus- zu 
Haussammlung 

 

Jeden Freitagmorgen 
ab 07.00 Uhr oder am 
wöchentlich be-
stimmten Sammeltag 

Anorganische Haushaltabfälle in 
Kehrichtsäcken oder Containern. 
Säcke und Marken sind z. B. beim 
Coop und der Bäckerei Jeker 
erhältlich. 

Kehrichtsäcke - wenn möglich - erst am 
Sammeltag an die Strasse stellen. Achten Sie 
bei jedem Einkauf auf umweltfreundliche 
Verpackungen! 

Grobsperrgut 2 x jährlich  Bitte Termine im Dorfblatt beachten.  
Altpapier / Karton 3 x jährlich durch 

Schule und Jungwacht 
Papierbündel mit Schnürren 
zusammengebunden 

Keine Plastiksäcke verwenden! Bitte Termine 
im Dorfblatt beachten. Karton separat bündeln! 

Textilien 3 x jährlich In den an die Haushaltungen 
verteilten Plastiksäcken 

Einsammeldatum auf dem zugestellten 
Plastiksack beachten. 

Weihnachtsbäume Fasnachtsfeuer siehe Dorfblatt  Baumschmuck entfernen! 
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Farben, Lösungsmittel, Emulsionen und 
Fotochemikalien 

Verkaufsstellen, 
oder separate 
Sammlung 
abwarten 

Ladenöffnungszeiten In separaten Gebinden abgeben, 
nicht mischen. Gebinde genau 
beschriften. 

Nicht in die Kanalisation schütten! 
Restprodukte den Verkaufsstellen 
zurückgeben. 

Altpneus Rückgabe an den 
Pneulieferanten 

Permanent Metallfelgen entfernen Metallfelgen mit separater Altmetallsammlung 

Medikamente, defekte quecksilberhaltige 
Fiebermesser und Thermometer sowie Gifte aller 
Art 

Apotheken und 
Drogerien oder 
Separatsammlung 
abwarten 

Ladenöffnungszeiten   

Batterien, Leuchtstoffröhren (Neonröhren) Verkaufsstellen Ladenöffnungszeiten  Batterien und Leuchtstoffröhren dürfen nicht 
dem Hauskehricht mitgegeben werden. 

PET-Getränkeflaschen Verkaufsstellen Ladenöffnungszeiten   
Elektrische und elektronische Geräte, Bürogeräte,  
Haushalt- und Unterhaltungselektronik 

Verkaufsstellen Ladenöffnungszeiten Siehe nachstehende Information! Darf weder als Haushaltkehricht noch als 
Sperrgut entsorgt werden! 
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Hol- und Bringtag 
Spielsachen, Küchengeräte, Geschirr, Bücher, Ski, 
Kinderartikel, etc. 
 
 
 

Eingang 
Primarschulhaus 
(Vordach) 

siehe Dorfblatt / 
Veranstaltungskalender 

 Gegenstände im Guten Zustand. 

 
 
Abfälle vermeiden, trennen, 
wiederverwerten 
 
Wir alle entscheiden schon beim Einkauf über 
die Menge des Abfalls, den wir später 
beseitigen müssen. Fast jeder Gegenstand, 
den Sie kaufen, wird früher oder später zu 
Abfall. Da Qualitätsprodukte eine längere 
Lebensdauer haben und meistens auch 
repariert werden können, helfen Sie mit, den 
Abfallberg zu reduzieren. 
Vermeiden Sie unnötiges Verpackungsmaterial 
und verwenden Sie Gebinde aller Art 
mehrmals. 
 
Sauberes Trennen der Abfälle im Haushalt und 
Ausnutzen des Angebots zum umweltgerechten 
Recycling der wiederverwertbaren Stoffe führt 
zu einer besseren Nutzung der Rohstoffe 
unserer Erde. 

Kostenlos Rücknahme 
 
Um was geht es? 
Sie besitzen ein ausgedientes Gerät, das Sie loswerden möchten. 
Gleichzeitig wollen Sie sicher sein, dass es fachgerecht entsorgt wird 
und in der Umwelt keinen Schaden verursacht. 
 
Wer ist verantwortlich? 
Auch Sie - nämlich für die Rückgabe an die richtige Stelle. Die 
gesetzliche Grundlage dazu bildet die VREG (Verordnung über die 
Rückgabe, die Rücknahme und die Entsorgung elektrischer und 
elektronischer Geräte). Konsumentinnen und Konsumenten müssen 
ihre alten Geräte dort zurückgeben, wo neue gekauft werden können. 
Altgeräte gehören nicht in den Siedlungsabfall.  
Dank getrennter Entsorgung kommen über 75% der enthaltenen Stoffe 
in den Materialkreislauf zurück. 
 
Wo gibt man die Altgeräte ab? 
Überall dort, wo man neue Geräte kauft, können Altgeräte und Zubehör 
kostenlos abgegeben werden, auch ohne Neukauf. Zusätzlich gibt es 
autorisierte Abgabestellen, die man im Internet findet (www.swico.ch) 
oder über die Hotline 0900 57 37 77 erfahren kann. Dort kann man auch 
veranlassen, dass Geräte gegen Gebühr ab Haustüre geholt werden. 

Welche Geräte kann man abgeben?
 
Büromaschinen, z.B. Fax-/Kopiergeräte, Schreibmaschinen, 
Aktenvernichter, Schneidmaschinen, Hellraumprojektoren 
Informatikgeräte, z.B. Server, PCs, Peripheriegeräte (Bildschirme, 
Tastaturen, Drucker, Scanner, Beamer), Kassensysteme, 
Spielcomputer 
Geräte der grafischen Industrie, z.B. Drucksysteme, 
Entwicklungsmaschinen, Belichter 
Telefonendgeräte, z.B. Handys, Telefonapparate, 
Vermittlungsanlagen 
Unterhaltungselektronik, z.B. Fernseher, Videoprojektoren, Radios, 
SAT-Empfänger, Lautsprecher, Walkman 
Fotogeräte-/Filmgeräte, z.B. Fotoapparate, Camcorder, Filmkameras, 
Blitzlichtgeräte 
Geräte des Dentalhandels 
Spezieller Rückgabeweg, nicht über Abgabestellen 
Zubehör und Verbrauchsmaterial, z.B. CDs, Disketten, Toner-
Behälter, Kopfhörer, Kabel, Telefon-Taxcards 
 
Für grosse und kleine Haushaltsgeräte, Geräte des Bau- und 
Hobbymarktes sowie Spielzeuge, gibt es eine ähnliche Lösung 
(www.sens.ch). 
 

 


